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Entschließung 

des Nationalrates vom 29. März 2007 

betreffend Erstellung eines Berichts über die Umsetzung und die Auswirkungen des 

Bundesgesetzes, mit dem das Börsegesetz und das Bankwesengesetz geändert 

werden 

Der Bundesminister für Finanzen und die Bundesministerin für Justiz werden ersucht, 
dem Nationalrat bis Ende 2008, auf der Basis der Anwendungserfahrungen der 
vollzugszuständigen Behörden (Übemahmekommission und Finanzmarktaufsicht) und 
unter Einbeziehung von Kapitalmarktexperten einen Bericht über die 
Tranzparenzverpflichtungen am Kapitalmarkt vorzulegen. Dieser Bericht soll potentielle 
Problemfelder darstellen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. 

Des weiteren sollen der Bundesminister für Finanzen und die Bundesministerin für Justiz 
dem Parlament bis 15. September 2007 unter Einbeziehung der vollzugszuständigen 
Behörden über intemationale Beispiele und Erfahrungen einer Absenkung der niedrigsten 
Meldeschwelle, die derzeit bei 5% liegt, auf 2 oder 3% berichten, soweit Informationen 
darüber verfügbar sind. Darüber hinaus sollen dem Nationalrat eine Darstellung der 
unterschiedlichen Einschätzungen einer solchen Meldeschwellenabsenkung durch die 
Übemahmekommission und die Finanzmarktaufsichtsbehörde ebenso wie damit 
einhergehende Verbesserungsvorschläge für das Übemahmerecht übermittelt werden. 
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